
Stadt Ilsenburg (Harz)                                                             08.03.2017 
Der Stadtrat 
    
 

Beschluss Nr.: 6.253/2017 öffentlich 

 
Gegenstand des Beschlusses: 

 
Ausbau eines Mehrzweckraumes zum 
Gruppenraum in der Kindertagesstätte 
"Kunterbunt" im OT Drübeck 
 

 
Berichterstatter: 
 

 
Bürgermeister 
 

 
Gesetzliche Grundlagen:  

  
§§ 45 Abs. 2 Nr. 4 und 104 KVG LSA in der jeweils 
geltenden Fassung    
 

Begründung: Die Kapazitäten in allen Kindertagesstätten der Stadt 
Ilsenburg (Harz) sind ausgeschöpft. 
Angemeldete Kinder können kaum noch 
aufgenommen werden. Um den Eltern die 
Möglichkeit zu geben ihre Kinder im Stadtgebiet 
betreuen zu lassen, fanden mehrere Gespräche mit 
dem Jugendamt und den Einrichtungsleiterinnen 
statt. 
Im Ergebnis dessen wird die Variante des Umbaus 
eines Mehrzweckraumes in der Kita „Kunterbunt“ 
zum Gruppenraum favorisiert. Der freie Träger, P.I.N 
GmbH befürwortet diesen Umbau ebenfalls.  
Dafür sind u.a. die Erweiterung der Sanitäranlagen, 
Einbau einer Garderobe, Schallschutzmaßnahmen 
und die Anschaffung der entsprechenden 
Ausstattung notwendig. 
Die Kosten werden zurzeit noch geschätzt. Eine 
belastbare Summe kann erst im Ausschuss genannt 
werden. 
Mit diesem Umbau könnten ca. 16 
Kindergartenplätze geschaffen werden. 
Da die Stadt Ilsenburg (Harz) sich noch in der 
vorläufigen Haushaltsführung befindet, aber diese 
Maßnahme unabweisbar ist, müssen die Mittel im 
Vorgriff auf den Haushaltsplan bereitgestellt werden. 
Bei der Haushaltsplanung wird diese Maßnahme mit 
veranschlagt.  
 

 
Beschlussfassung: 
 

 
Der Stadtrat beschließt den Umbau eines 
Mehrzweckraumes zum Gruppenraum in der 
Kindertagesstätte „Kunterbunt“ im Rahmen der 
vorläufigen Haushaltsführung als 
Einzelmaßnahme.  
  
 



  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

Ja/nein          im HH-Jahr:  2017 
Erträge/Einzahlungen in EUR:  - 
Aufwendungen/Auszahlungen in EUR: 76.000 € 
 
 
20 Anzahl der Mitglieder des Stadtrates 
16 davon anwesend 
15 Ja-Stimmen 
  - Nein-Stimmen 
  1 Enthaltung 
  - Mitglied des Stadtrates waren aufgrund des § 

33 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG-
LSA) gehindert an der Beratung und 
Entscheidung mitzuwirken 

 
  

  

  

 
Loeffke 
Bürgermeister 
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